
 
 
 
 
 

Stadt Laatzen 
 
 

Flächennutzungsplan der 
Stadt Laatzen   
78. Änderung  
für den Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 12 „Versorgungsbereich Alt-
Laatzen Kronsbergstraße“, OT Laatzen 
 
  
 
 
 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorentwurf – Fassung für die frühzeitige Öffentlichkeits- und   
Behördenbeteiligung 
 
                                                                  Stand: 08.08.2017  
 

Beel
Textfeld
Anlage 3 zur DS-Nr. 2017/221



Stadt Laatzen                                                                         78. Änderung des Flächennutzungsplans - Vorentwurf  
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung ....................................................................................................................3 
2 Verfahren ....................................................................................................................3 
3 Lage und Nutzung des Plangebietes ..........................................................................3 

3.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes .............................................................3 
3.2 Beschreibung des Plangebietes / umliegende Nutzungen ...................................4 

4 Planungsvorgaben ......................................................................................................4 
4.1 Raumordnung und Landesplanung – allgemein ..................................................4 
4.2 Gutachterliche Stellungnahme zur raumordnerischen Verträglichkeit ..................5 
4.3 Belange benachbarter Gemeinden ......................................................................6 

5 Grundsätzliche städtebauliche Zielvorstellungen ........................................................6 
6 Umfang und Erforderlichkeit der Darstellungen ...........................................................7 
7 Umweltbelange ...........................................................................................................7 

7.1 Belange des Immissionsschutzes .......................................................................7 
7.2 Schutz von Natur und Landschaft .......................................................................8 
7.3 Artenschutz .........................................................................................................8 
7.4 Kampfmittel / Altlasten.........................................................................................9 

 
 
  
 
 
  



Stadt Laatzen                                                                         78. Änderung des Flächennutzungsplans - Vorentwurf  
 

3 

1 Einleitung 
 
Die Stadt Laatzen beabsichtigt, an einem städtebaulich voll integrierten Standort im südöstli-
chen Teil des zentralen Versorgungsbereichs von Alt-Laatzen ein großflächiges Einzelhan-
delsvorhaben zu realisieren.  
 
Bei dem Planungsstandort handelt es sich um die Fläche eines seit ca. drei Jahren leerste-
henden ehemaligen Autohauses an der Ecke Hildesheimer Straße / Kronsbergstraße, unmit-
telbar an der Haltestelle Eichstraße. Mit den Planungen erfolgt eine den Vorgaben des Ein-
zelhandelskonzeptes der Stadt Laatzen aus dem Jahr 2015 vollumfänglich entsprechende 
Nachnutzung des Standortes – womit gleichzeitig sich dort anbahnende städtebauliche 
Missstände frühzeitig vermieden werden können.  
 
Es liegt dazu ein Einzelhandelsverträglichkeitsgutachten der CIMA vor, das nachweist, dass 
der Standort grundsätzlich für Einzelhandelsvorhaben in der projektierten Größe geeignet ist: 
Verträglichkeitsgutachten zur geplanten Verlagerung und Erweiterung eines Aldi-Marktes 
und zur Ansiedlung eines Action-Marktes in der Stadt Laatzen, CIMA, Lübeck, 30.06.2017. 
Das Verträglichkeitsgutachten ist als Anlage 1 dieser Begründung beigefügt.  
 
Darüber hinaus liegen weitere Fachgutachten zu folgenden Einzelaspekten vor: Die verkehr-
lichen Verflechtungen im Kreuzungsbereich wurden fachgutachterlich untersucht1, ebenso 
die lärmtechnischen Auswirkungen des Vorhabens2. Dazu wurde eine Potentialanalyse zu 
den maßgeblichen Belangen des Artenschutzes erstellt (Fledermäuse und Vögel)3.  
Die vorgenannten Untersuchungen sind Gegenstand der Unterlagen zum parallel im Verfah-
ren befindlichen Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 der 
Stadt Laatzen). 
 
 
2 Verfahren 
 
Das Vorhaben unterliegt aufgrund seiner projektierten Verkaufsfläche als Einzelhandels-
großvorhaben nach Anhang 1 zum UVP-Gesetz (hier Nr. 18.6.2 in Verbindung mit Nr. 18.8) 
einer allgemeinen Vorprüfungspflicht im Einzelfall. Eine UVP-Vorprüfung ist beauftragt und 
befindet sich in Bearbeitung (Planungsgruppe Landespflege, Hannover).  
 
Aufgrund dessen ist eine Durchführung der Planung im Rahmen eines beschleunigten Ver-
fahrens der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB nicht möglich. Es ist ein vollständiges Be-
bauungsplanverfahren (mit zwei Beteiligungsschritten und inkl. formeller Umweltprüfung) 
erforderlich. Der Flächennutzungsplan ist dementsprechend ebenfalls zu ändern. 
  
 
3 Lage und Nutzung des Plangebietes 
 
3.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes  
 
Der Änderungsbereich liegt im südlichen Teil von Alt-Laatzen und umfasst das Eckgrund-
stück Hildesheimer Straße 71 / Kronsbergstraße, siehe Übersichtsplan (Deckblatt).   
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 7.000 m². Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist 
der Planzeichnung zu entnehmen.  
   

                                                
1 Verkehrstechnische Untersuchung zum geplanten Bauvorhaben an der Hi. Str. in der Stadt Laatzen, Dr.-Ing. 
Schubert, Hannover, Juli 2017 
2 Bericht-Nr. 244-86/A42687/551212284-B01, vom 02.08.2017, Dekra, HH 
3 Potentialabschätzung Vögel und Fledermäuse, Kurzbericht, Abia Neustadt, 01.06.2017 
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3.2 Beschreibung des Plangebietes / umliegende Nutzungen  
 
Das Plangebiet ist bebaut. Im vorderen, der Hildesheimer Straße zugewandten Grund-
stücksbereich befinden sich die Schau- und Verkaufsräume des ehemaligen Autohauses, 
zweigeschossig. Im hinteren Teil befinden sich Stellplätze sowie an der östlichen Grund-
stücksgrenze ein dem Autohaus zugeordnetes Parkhaus. Das Grundstück ist somit nahezu 
flächendeckend versiegelt.  
 
Südlich des Plangebietes grenzen primär dienstleisterisch-gewerbliche Nutzungen an (Mobil-
funk-Shop, Restauration, Personaldienstleistungen, Elektronikhandel), nördlich der Krons-
bergstraße sowie auf der westlichen Seite der Hildesheimer Straße befinden sich oberhalb 
des Erdgeschosses vorrangig Wohnnutzungen, ergänzt durch Geschäftsnutzungen in einer 
Vielzahl der Erdgeschossflächen. Kennzeichnend für die nähere  nördliche Umgebung sind 
ein Autoteilehandel mit Werkstatt und ein Gebrauchtwagenhandel, dessen rückwärtiger Frei- 
und Pkw-Abstellbereich von Norden an die Kronsbergstraße heranreicht. Insgesamt ist die 
Gebietsprägung somit gemischt und entspricht damit den Anforderungen an einen typischen 
Neben-Versorgungsbereich, hier für Alt-Laatzen.  
 
   
4 Planungsvorgaben 
 
4.1 Raumordnung und Landesplanung – allgemein    
 
Landesraumordnungsprogramm - LROP 2017: 
Die Stadt Laatzen liegt in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der Stadt Hannover. 
Gemäß dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 sollen die  verdichteten  
Regionen  mit  ihren  Zentren  ihre  vielfältigen  Potenziale und Funktionen zur Mobilisierung 
von Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung,  für  die  Versorgung,  das  Bil-
dungs-  und  Sozialwesen  sowie  die  Kultur  und  zur Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen nutzen und ausbauen. Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwi-
ckelt werden, in denen die Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden; sie sollen an das öffentli-
che Personennahverkehrsnetz eingebunden werden. Alle Gemeinden sollen für ihre Bevöl-
kerung ein zeitgemäßes Angebot an Einrichtungen und Angeboten des allgemeinen tägli-
chen Grundbedarfs bei angemessener Erreichbarkeit sichern und entwickeln. Art und Um-
fang der zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote sind an der Nachfrage der zu versor-
genden Bevölkerung und der Wirtschaft im Verflechtungsbereich auszurichten. 
 
Die Stadt Laatzen ist im Landes-Raumordnungsprogramm als Mittelzentrum ausgewiesen. In 
den Mittelzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf  be-
reitzustellen.  Art  und  Umfang  der  zentralörtlichen  Einrichtungen  und  Angebote  sind  an  
der  Nachfrage  der  zu  versorgenden  Bevölkerung  und  der Wirtschaft  im Verflechtungs-
bereich  auszurichten,  wobei  die  Verkaufsflächen  und  das  Warensortiment  von  Einzel-
handelsgroßprojekten  der  zentralörtlichen  Versorgungsfunktion  und dem Verflechtungsbe-
reich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen müssen.   
 
Im zeichnerischen Teil des LROP ist für den Geltungsbereich und die Umgebung lediglich 
die Haupteisenbahnstrecke östlich des Plangebietes verzeichnet. 
 
Konkret zu den Versorgungsstrukturen des Einzelhandels sind mit Blick auf die hier vorlie-
gende Planung eines Einzelhandelsgroßprojektes vornehmlich folgende Aussagen maßgeb-
lich:  

 Neue Einzelhandelsgroßprojekte in einem Mittelzentrum sind nur zulässig, wenn ihr Ein-
zugsgebiet den grundzentralen Verflechtungsbereich als Kongruenzraum nicht wesent-
lich überschreitet. Eine wesentliche Überschreitung liegt gemäß LROP 2017 vor, wenn 
mehr als 30% des Vorhabenumsatzes mit Kaufkraft von außerhalb des maßgeblichen 
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Kongruenzraumes erzielt würde. Dies gilt insgesamt wie auch sortimentsbezogen (Kon-
gruenzgebot).  

 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes 
des jeweiligen zentralen Ortes (Konzentrationsgebot) sowie innerhalb städtebaulich in-
tegrierter Lagen (Integrationsgebot) zulässig.   

 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind (mit benachbarten Kommunen) abzustimmen (Ab-
stimmungsgebot).  

 Ausgeglichene Versorgungsstrukturen dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte 
nicht gefährdet werden (Beeinträchtigungsverbot). 
  

Ausweislich der Ergebnisse des vorliegenden Gutachtens der CIMA Beratung + Manage-
ment GmbH zum Einzelhandel, siehe im einzelnen folgender Abschnitt 4.2 zu dieser Be-
gründung, kann festgestellt werden, dass die Planung den Zielen und Grundsätzen von 
Raumordnung und Landesplanung entspricht – vorbehaltlich der Abstimmung im Zuge des 
Planungsverfahrens mit den Nachbarkommunen. 
 
Regionales Raumordnungsprogramm – RROP 2016: 
Im  Regionalen  Raumordnungsprogramm für  die  Region  Hannover  2016  ist  die  Stadt 
Laatzen  als  Mittelzentrum  festgelegt mit  der Schwerpunktaufgabe  Sicherung  und  Ent-
wicklung  von  Wohnstätten sowie von Arbeitsstätten dargestellt.  Alt-Laatzen wird als zentra-
les Siedlungsgebiet definiert. Einzelhandelsgroßprojekte mit nahversorgungsrelevantem 
Kernsortiment sind dort zulässig. Benachbarte  zentrale Orte sind nicht betroffen. Die geplan-
te Aufwertung und Stärkung des Nahversorgungsbereichs Alt-Laatzen entspricht den Zielen 
des Regionalen Raumordnungsprogramms.   
 
Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms ist südlich des Plangebie-
tes  ein  Vorranggebiet  für  Trinkwassergewinnung  dargestellt.  Planbedingte negative Aus-
wirkungen auf die Trinkwassergewinnung bzw. die Qualität des Trinkwassers nicht zu erwar-
ten. Östlich  angrenzend  am  Plangebiet  sind  eine  Haupteisenbahnstrecke, westlich an-
grenzend eine Hauptverkehrsstraße, K 260, und eine Stadtbahnstrecke dargestellt.  
 
 
4.2 Gutachterliche Stellungnahme zur raumordnerischen Verträglichkeit  
  
Das mit Datum vom 30.06.2017 vorgelegte Verträglichkeitsgutachten der CIMA, siehe Anla-
ge 1, empfiehlt die Umsetzung des Planvorhabens uneingeschränkt unter Berücksichtigung 
der anvisierten Verkaufsfläche von 1.480 m² für einen geplanten Discountmarkt.   
 
Der Vorhabenstandort befindet sich im Nebenzentrum Alt-Laatzen in  siedlungsstrukturell  
und  städtebaulich  integrierter  Lage.  Die verkehrliche Erreichbarkeit des Vorhabenstandor-
tes ist über Hildesheimer Straße sowie Kronsbergstraße zudem als sehr gut zu bezeichnen. 
Die ökonomische Wirkungsprognose zeigt, dass die Planvorhaben in den  untersuchten  
zentralen  Versorgungsbereichen  weitestgehend Umverteilungseffekte in nicht abwägungs-
relevantem Umfang erzeugen würden. Einzig die Wettbewerbssituation innerhalb des zentra-
len  Versorgungsbereichs  Nebenzentrum  Alt-Laatzen  würde  zunehmen. Da sich der ge-
plante Standort allerdings ebenfalls innerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbe-
reichs befindet, ist nicht davon auszugehen, dass eine Beeinträchtigung der Funktionsfähig-
keit des ZV Nebenzentrum Alt-Laatzen erfolgen würde. Im Gegenteil würde  die  Funktions-
fähigkeit  des  Zentrums  mittel- bis  langfristig gesichert. Somit unterbleibt ein Umschlagen 
von absatzwirtschaftlichen auf städtebauliche Auswirkungen. Damit wäre keines der Zentren 
im Untersuchungsgebiet negativen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausge-
setzt. Eine Gefährdung der wohnungsnahen Nahversorgung durch das Planvorhaben be-
steht ebenfalls nicht. 
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Zu den raumordnerischen Ver- und Geboten führt das Gutachten im Einzelnen aus:  
 
Mit einem Umsatzanteil  von  rd.  11,9 % im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel bzw. 
10,6 % im Sortiment Drogerie- und Parfümeriewaren liegen die Anteile der sortimentsbezo-
genen nahversorgungsrelevanten Umsätze von außerhalb des Laatzener Stadtgebietes 
deutlich unter der 30 %-Schwelle. In den aperiodischen Sortimentsgruppen erreicht mit 15,9 
% des sortimentsbezogenen Umsatzes die Sortimentsgruppe Glas, Porzellan,  Keramik,  
Hausrat  die  höchste  Quote  von  außerhalb  des Laatzener Stadtgebietes. Auch  für  das  
Vorhaben  in  seiner  Gesamtheit  wird  die  30  %-Schwelle mit einem Umsatzanteil von 12,3 
% von außerhalb der Stadt Laatzen deutlich unterschritten. Das Kongruenzgebot des LROP 
wird somit erfüllt. 
 
Der  Planvorhabenstandort  liegt  im  Zentrum  des  Stadtteils  Alt-Laatzen und damit inner-
halb des zentralen Siedlungsgebietes der Stadt Laatzen. Das Konzentrationsgebot wird da-
mit erfüllt.  
 
Der Vorhabenstandort befindet sich in städtebaulich integrierter Lage innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereichs Nebenzentrum Alt-Laatzen. Unmittelbar am  Vorhabenstandort  gibt  
es  einen ÖPNV-Anschluss an der Hildesheimer Straße. Das städtebauliche Integrationsge-
bot wird somit erfüllt. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt für das Vorhaben eine Beteiligung der Nachbarkom-
munen. Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen der Planvorhaben liegt durch diese Unter-
suchung eine Grundlage vor. Bei Einhaltung der im Rahmen der Bauleitplanung üblichen 
Beteiligungen  kann  das  Abstimmungsgebot eingehalten werden.  
 
Eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines zentralen Versorgungsberei-
ches durch die Planvorhaben ist nicht zu erwarten. Die Umsatzumverteilungsquoten liegen 
allesamt unterhalb des abwägungsrelevanten Bereichs. Die geplanten Vorhaben stehen mit 
dem Beeinträchtigungsverbot im Einklang. 
 
 
4.3 Belange benachbarter Gemeinden 
 
Belange der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden werden durch dieses Verfahren vo-
raussichtlich nicht berührt, § 2 Abs. 2 BauGB. Benachbarte Gemeinden werden beteiligt und 
haben Gelegenheit sich zur Planung zu äußern.  
 
 
5 Grundsätzliche städtebauliche Zielvorstellungen 
 
Mit der geplanten Nachnutzung des ehemaligen Autohaus-Standortes durch die projektierten 
Einzelhandelsvorhaben strebt die Stadt Laatzen eine Stärkung des Nebenzentrums Alt-
Laatzen an, die vollständig den Zielsetzungen des bestehenden Laatzener Einzelhandels-
konzeptes entspricht. Konkret fordert das Einzelhandelsgutachten verstärkte Ansiedlungs-
bemühungen, v. a. mit zentrenrelevanten Sortimenten, im Nebenzentrum Alt-Laatzen, um 
den dort sich anbahnenden Abwärtstrend aufzuhalten, sowie Maßnahmen zur Attraktivierung 
der Einzelhandelslage. Dem entspricht die Planung in besonderem Maße, da Angebotslü-
cken im Nebenzentrum Alt-Laatzen gefüllt werden können. 
 
Die hier vorliegende Flächennutzungsplanänderung schafft dafür auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung die Voraussetzungen. Die Planung stützt den südlichen Bereich des Ne-
benzentrums in besonderen Maße und schafft gleichzeitig die Verbindung in Richtung des 
sich noch weiter südlich anschließenden Elektronikfachhandels.        
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6 Umfang und Erforderlichkeit der Darstellungen 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Laatzen stellt für den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12 auf einem ca. 25 m tiefen Streifen parallel zur 
Hildesheimer Straße Mischgebiet, MI, § 1 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO, sowie daran anschließend 
für das übrige Grundstück Industriegebiet, GI, § 1 Abs. 2 Nr. 9 BauNVO, dar, vgl. folgende 
Abbildung.  
 
Aufgrund der vorgesehenen Verkaufsflächen muss der künftige Bebauungsplan ein Sonsti-
ges Sondergebiet nach § 11 BauNVO festsetzen. Demgemäß bedarf dies der Darstellung 
eines Sondergebietes, SO, im Flächennutzungsplan, um dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauNVO zu entsprechen. Die vorliegende 78. Änderung stellt daher ein Sonderge-
biet, SO, mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ dar, § 1 Abs. 2 Nr. 10 
BauNVO. Die Stadt Laatzen sichert damit bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Umsetzung ihrer städtebaulichen Zielsetzungen, vgl. vorheriger Abschnitt. 
 
 
Die verkehrliche Erschließung wird an den beiden Stellen erfolgen, an denen auch die Be-
standsnutzung erschlossen wurde, d.h. zum einen untergeordnet an der Südwestkante des 
Grundstücks an der Hildesheimer Straße sowie im mittleren Grundstücksbereich an der 
Kronsbergstraße, wo die Hauptzufahrt zur geplanten Stellplatzfläche erfolgen soll.  
 
Beide Zufahrtsbereiche werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt / verortet 
werden. Damit werden sichere verkehrliche Abläufe gewährleistet, nicht nur mit Blick auf die 
Kreuzungslage und etwaige Rückstaus dort, sondern auch mit Blick auf die Sichtverhältnisse 
im Verlauf der Kronsbergstraße nach Osten: Die Kuppe über die Bahnstrecke erfordert einen 
hinreichenden Abstand der Grundstückszufahrt.  
 
Zur verkehrlichen Situation liegt ein Gutachten des Büros Ingenieurgemeinschaft Dr. Schu-
bert vor, das den grundsätzlichen Nachweis der verkehrssicheren Erschließung des Vorha-
benstandortes erbringt. Das Gutachten ist aufgrund der konkret vorhabenbezogenen Unter-
suchungsansätze dem Bebauungsplanverfahren zugeordnet.   
 
 
7 Umweltbelange  
 
Der formelle Umweltbericht wird zur Entwurfsfassung vorgelegt. Zu maßgeblichen Einzelas-
pekten erfolgen hier zusammenfassende Ausführungen, soweit zu diesem Zeitpunkt des 
Verfahrens möglich.  
 
 
7.1 Belange des Immissionsschutzes 
 
Um die schalltechnischen Auswirkungen der Planung zu beurteilen, wurde eine Schallprog-
nose durch die Dekra Automobil GmbH, Hamburg, erstellt, die aus o.g. Grund ebenfalls dem 
Bebauungsplan zugeordnet ist.  
 
Zusammenfassend kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass die an den nächstgelege-
nen schutzbedürftigen Gebäuden heranzuziehenden Immissions-Richtwerte eingehalten 
werden können, sofern einige Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Neben einer 
Einhausung des Verladebereichs ist insbesondere sicherzustellen, dass die Einkaufswagen 
auf dem Stellplatz nicht zu laut sind (lärmarme Wagen, ggf. Asphaltierung der Fahrgassen). 
Zudem sind die Anlieferzeiten zumindest für Lkw > 3,5 t voraussichtlich auf den Tageszeit-
raum (6.00 bis 22.00 Uhr) zu begrenzen. Die außerhalb des Marktgebäudes aufgestellten 
technischen Anlagen (Klima- und Kältetechnik) müssen dem Stand der Lärmminderungs-
technik entsprechen. 
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7.2 Schutz von Natur und Landschaft 
 
Der Planungsstandort ist nahezu vollständig versiegelt. Die Stadt Laatzen geht davon aus, 
dass § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB zur Anwendung kommt und demgemäß kein planbedingter 
Ausgleich erforderlich wird. Eine konkrete Prüfung erfolgt im Verfahrensverlauf bzw. im Zuge 
der verbindlichen Bauleitplanung unter Berücksichtigung der vorhabenbezogenen Auswir-
kungen.  
 
Maßgebend sind allerdings Fragen des Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG). Hierauf wird im Folgeabschnitt näher eingegangen. 
 
Etwaige Schutzgebiete, wie z.B. Natura 2000-Gebiete oder Naturschutz- oder Landschafts-
schutzgebiete befinden sich nicht im Plangebiet oder in der unmittelbaren Nähe des Plange-
bietes.   
 
Belange des Stadtbildes werden durch die Planung voraussichtlich berührt, allerdings ist 
eine Erheblichkeit mit Blick auf die bereits bestehenden Bebauung kaum gegeben. Grund-
sätzlich wird eine innerörtliche, gemessen an den Entwicklungspotentialen derzeit unterge-
nutzte Fläche einer standortangepassten Nutzung zugeführt. Die tatsächliche Grund-
stücksausnutzung und Versiegelung wird aber wohl etwa dem Bestand entsprechen. Der 
Neubau wird das Stadtbild kleinräumig mit prägen, fügt sich jedoch großräumig betrachtet in 
die derzeit recht uneinheitliche Siedlungsstruktur des betroffenen Abschnitts östlich der Hil-
desheimer Straße ein.  
 
 
7.3 Artenschutz 
 
§ 44 BNatSchG beinhaltet umfangreiche Regelungen bzw. Verbote betreffs des Umgangs 
mit wild lebenden, streng oder besonders geschützten Arten. Diese dürfen nicht gestört oder 
gar getötet oder beseitigt werden. Der Lebensraum, insbesondere etwaige Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten dürfen nicht beeinträchtigt werden. Die Regelungen gelten für Flora und 
Fauna. 
 
Als für den Artenschutz relevant ist im vorliegenden Fall der Gebäudebstand, insbeosndere 
das offene Parkhaus im hinteren Grundstücksteil. Dieses wird wie auch alle anderen bauli-
chen Anlagen abgerissen.  
 
Es liegt eine Potentialanalyse zu den standortrelevanten Belangen des Artenschutzes vor, 
Büro Abia, Neustadt, die dem Bebauungsplanverfahren beigefügt ist.  
 
Danach gilt: Das Parkhaus ist potentiell als Tagesquartier für Fledermäuse geeignet. Funkti-
onal bedeutsame Quartiertypen, die unter den Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG fallen 
würden, d.h. insbesondere Wochenstuben und Winterquartiere, sind auszuschließen. Das 
Autohaus ist mit seinen Spalten und Überhängen potentiell als Neststandort für Gebäudebrü-
ter geeignet.  Tatsächlich wurden weder im Parkhaus noch im am Autohaus entsprechende 
Hinweise / Spuren gefunden.  
 
Bei  einem  Abriss  der  Gebäude  in  den  Wintermonaten  ist  generell keine  Verletzung  
des Tötungsverbotes  gemäß  §  44  Abs.  1  Nr.  1  BNatSchG  zu  befürchten,  da  zu  die-
sem  Zeitpunkt weder mit brütenden Vögeln noch mit Fledermäusen zu rechnen ist. Sollte 
ein Abriss  im  Winter  nicht  möglich  sein,  wird  empfohlen,  vor  dem  Abriss  sicherheits-
halber eine  erneute Begutachtung  auf  eventuell  vorhandene  Vögel  und  Fledermäuse  
durchzuführen. Falls Artvorkommen festgestellt würden, wären entsprechende  Sicherungs-
maßnahmen zu ergreifen, um eine Tötung oder Verletzung von Tieren zu vermeiden. Es er-
folgt eine Regelung in der verbindlichen Bauleitplanung. Eine Notwendigkeit für CEF-
Maßnahmen ergibt sich jedoch nicht. 
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7.4 Kampfmittel / Altlasten  
 
Die Belange Kampfmittel und Altlasten sind im Verfahrensverlauf zu vertiefen. Dies erfolgt im 
Zuge der verbindlichen Bauleitplanung. Mit Blick auf die Vornutzung können etwaige Gefah-
renpotentiale nicht ausgeschlossen werden – jedoch steht nicht zu erwarten, dass diese Be-
lange der geplanten Nutzungsänderung generell entgegenstehen.  
 
 
 
Anlagen  
 
Anlage 1: Verträglichkeitsgutachten, CIMA, Lübeck 
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1 Auftrag und Aufgabenstellung

Auftrag 

Erstellung eines Verträglichkeitsgutachtens zur Verlagerung und 

Verkaufsflächenerweiterung des Lebensmittelmarktes ALDI sowie der 

Ansiedlung eines ACTION-Marktes 

 

Auftraggeber 

mt-projekt 

Jöllenbecker Straße 76 

33613 Bielefeld 

 

Analysezeitraum 

Mai - Juni 2017 

 

Untersuchungsdesign 

 Darlegung der Umsatzerwartung des Planvorhabens 

 Ermittlung der Umsatzherkunft des Planvorhabens 

 Ökonomische Wirkungsanalyse der geplanten Verlagerung und 

Verkaufsflächenerweiterung des Lebensmittelmarktes ALDI sowie 

der Ansiedlung eines ACTION-Marktes auf den Einzelhandelsbe-

stand und detaillierte Darstellung der zu erwartenden (städte-

baulichen) Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 

im Untersuchungsgebiet  

 Bewertung der Ergebnisse und abschließende Empfehlung zum 

Umgang mit den Planvorhaben 

 

Vorbemerkung zur Methodik 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Planvorhaben geht die 

cima von einem „Worst-Case-Ansatz“ aus. Das bedeutet, dass bei 

den Berechnungen die maximal zu erwartenden Verdrängungswir-

kungen dargestellt werden. 

Die Ermittlung der Leistungsdaten des vorhabenrelevanten Einzel-

handels im Untersuchungsgebiet basiert auf Datenbasis der Region 

Hannover 2016/2017, übermittelt durch die Stadt Laatzen. 
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2 Darstellung des Planvorhabens

Im Rahmen dieser Verträglichkeitsanalyse sollen ein Verlagerungs- 

und Erweiterungsvorhaben eines ALDI-Lebensmitteldiscounters sowie 

die Neuansiedlung eines ACTION-Marktes und einer Bäckerei in der 

Stadt Laatzen geprüft werden. 

Der am Standort Hildesheimer Straße 207 ansässige Lebensmittel-

discounter ALDI plant die Verlagerung in den ca. 1,3 km nördlich 

gelegenen zentralen Versorgungsbereich Alt-Laatzen mit Erweiterung 

seiner Verkaufsfläche von derzeit 743 qm auf ca. 1.480 qm. 

Der ALDI-Markt am Standort Hildesheimer Straße 207 ist eng ein-

gebettet zwischen Hildesheimer Straße, Bahnlinie und Wohnbebau-

ung. Daher sind Modernisierungsmöglichkeiten an diesem Standort 

nicht möglich. Zudem ist die An- und Abfahrtssituation am Standort 

nicht optimal: Aufgrund der sich in der Straßenmitte befindende 

Stadtbahntrasse ist eine Anfahrt aus nördlicher Richtung nur über 

Umwege möglich. 

Zum Planvorhaben gehört neben der Verlagerung des ALDI-Marktes 

die Neuansiedlung eines ACTION-Marktes mit einer Verkaufsfläche 

von knapp unter 800 qm (nachfolgend dargestellt mit 800 qm) und 

einer Bäckerei mit einer Verkaufsfläche von ca. 97 qm (nachfol-

gend dargestellt mit 100 qm). 

Der Vorhabenstandort an der Kreuzung Hildesheimer Straße/Ecke 

Kronsbergstraße befindet sich im südöstlichen Teil des zentralen 

Versorgungsbereichs Alt-Laatzen in integrierter Mischgebietslage. 

Durch die zentrale Lage im Nebenzentrum Alt-Laatzen ist der 

Standort fußläufig sehr gut zu erreichen. 

Die Erreichbarkeit über den ÖPNV ist durch die direkt am Standort 

befindliche Stadtbahnhaltestelle Laatzen Eichstraße (Bahnhof) opti-

mal gegeben. Hier verkehren in regelmäßigen Abständen die Stadt-

bahnlinien 1 (Richtung Hannover und Sarstedt) und 2 (Richtung 

Hannover und Rethen). Auch die Erreichbarkeit per Pkw ist durch 

die Lage im Kreuzungsbereich der L393 Hildesheimer Straße und 

Kronsberger Straße als sehr gut zu bewerten. 

 

Abb. 1: Vorhabenstandort im Stadtgebiet 

 
Kartengrundlage: Google Earth Pro 

Bearbeitung: cima 2017 
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Abb. 2: Vorhabenstandort im Nebenzentrum Alt-Laatzen 

 
Quelle: Google Earth Pro 

Bearbeitung: cima 2017 

  

Vorhabenstandort
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3 Untersuchungsgebiet und Wettbewerbsbetrachtung

3.1 Zentralörtliche Bedeutung 

Die Stadt Laatzen in der Region Hannover ist im zentralörtlichen 

System des Landes Niedersachsen als Mittelzentrum eingestuft. 

Somit übernimmt Laatzen die raumordnerische Aufgabe, die Ver-

sorgung der eigenen Bevölkerung mit Angeboten des allgemeinen 

täglichen Grundbedarfs sowie die Versorgung der eigenen Bevölke-

rung und der Bevölkerung des Verflechtungsbereiches mit Angebo-

ten des gehobenen Bedarfs sicherzustellen. 

Relevante und zum Teil konkurrierende Mittel- und Oberzentren im 

Umland von Laatzen sind insbesondere: 

 Hannover (Oberzentrum) 

 Hildesheim (Oberzentrum) 

 Sarstedt (Mittelzentrum) 

 Lehrte (Mittelzentrum) 

 Hemmingen (Grundzentrum) 

 Arnum (Grundzentrum) 

 Pattensen (Grundzentrum) 

 Sehnde (Grundzentrum) 

 

Abb. 3: Laatzen im Zentralörtlichen System 

 
Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm Region Hannover 2016 

Bearbeitung: cima 2017 
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3.2 Nachfragesituation in Laatzen 

Die Berechnung des Nachfragepotenzials für die Stadt Laatzen er-

folgt auf Basis der aktuellsten Einwohnerzahlen und der gemeinde-

spezifischen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer. Die einzel-

handelsrelevante Kaufkraftkennziffer der Stadt Laatzen liegt bei 

99,9 und damit nahezu im bundesdeutschen Durchschnitt  

(=100). 

Der statistische Ausgabesatz im Einzelhandel wird mit Hilfe der 

ortsspezifischen Kaufkraftkennziffer an das Kaufkraftniveau in der 

Stadt Laatzen angepasst. Wie die Kaufkraftkennziffer liegt somit 

auch der statistische Ausgabesatz im Einzelhandel in Laatzen mit 

rd. 5.824 € je Einwohner in etwa im Bundesdurchschnitt (= 5.828 

€/Ew.). 

Bezogen auf die ca. 40.900 Einwohner
1
 der Stadt Laatzen ergibt 

sich somit über alle Warengruppen ein einzelhandelsrelevantes 

Nachfragepotenzial in Laatzen von rd. 238,4 Mio. € (brut-

to/jährlich). 

Auf die vorhabenrelevanten Warengruppen (vgl. Abb. 4) entfallen 

dabei die folgenden Nachfragepotenziale: 
 

 Nahrungs- und Genussmittel:   87,5 Mio. € 

 Gesundheit und Körperpflege (inkl. Apotheken) 37,4 Mio. € 

 Bekleidung, Wäsche    20,2 Mio. € 

 Schuhe, Lederwaren     6,7 Mio. € 

 Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat    3,4 Mio. € 

 Spielwaren       2,3 Mio. € 

 Bücher, Schreibwaren     4,4 Mio. € 

                              
1
 Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stand 31.12.2015, 40.939 Einwoh-

ner 

Abb. 4: Nachfragepotenzial in Laatzen (cima Warengruppen in Mio. €) 

 
Quelle: cima 2017 

cima Warengruppe Laatzen

Periodischer Bedarf  insgesam t 128,5

Nahrungs- und Genussmittel 87,5

Gesundheit und Körperpflege 37,4

Zeitschriften, Schnittblumen 3,6

Aperiodischer Bedarf insgesam t 109,9

Persönlicher Bedarf insgesam t 36,5

Bekleidung, Wäsche 20,2

Schuhe, Lederwaren 6,7

Uhren, Schmuck, medizinisch-orthopädischer Bedarf 9,7

Medien und Technik insgesam t 23,4

Bücher, Schreibwaren 4,4

Elektroartikel, Foto, Unterhaltungselektronik 19,0

Spie l, Sport, Hobby insgesam t 11,8

Sportartikel, Fahrräder 7,0

Spielwaren 2,3

Hobbybedarf, Zooartikel 2,6

Glas, Porzellan, Keram ik, Hausrat 3,4

Einrichtungsbedarf insgesam t 16,1

Möbel, Antiquitäten 13,3

Heimtextilien 2,8

Baumarktartike l, Gartenbedarf 18,7

Einzelhandel insgesam t 238,4
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3.3 Vorhabenrelevante Angebotssituation 

im Untersuchungsgebiet 

In der durchgeführten Einzelhandelserhebung wurden im Untersu-

chungsgebiet alle Betriebe erfasst, welche die prüfrelevanten Wa-

rengruppen 

 Nahrungs- und Genussmittel 

 Drogerie- und Parfümeriewaren 

 Bekleidung, Wäsche 

 Schreibwaren 

 Spielwaren 

 Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 

 Baumarktartikel 

sowohl im Haupt- als auch im Randsortiment führen. 

Gemäß dem Auftragsgegenstand werden die zu erwartenden Um-

satzumverteilungswirkungen des Vorhabens für das Untersuchungs-

gebiet abgebildet.  

Umsatzgewinne von Anbietern außerhalb des Untersuchungsgebie-

tes werden im Rahmen dieses Gutachtens summarisch zusammen-

gefasst als „diffuse Umsatzverlagerungen“ dargestellt. 

Das zugrunde gelegte Untersuchungsgebiet (=Stadtgebiet Laatzen) 

wird nach einzelnen Standortbereichen gegliedert betrachtet. Diese 

entsprechen den einzelnen Lagekategorien gemäß dem kommuna-

len Einzelhandelskonzept: 

 Hauptzentrum Laatzen Mitte (zentraler Versorgungsbereich) 

 Nebenzentrum Alt-Laatzen (zentraler Versorgungsbereich) 

 Nahversorgungszentrum Am Kamp (zentraler Versorgungsbereich) 

 Nahversorgungszentrum Schubertweg (zentraler Versorgungsbe-

reich) 

 Nahversorgungszentrum Marktzentrum Rethen (zentraler Versor-

gungsbereich) 

 sonstiges Untersuchungsgebiet 
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Abb. 5: Hauptwettbewerbsangebot im Überblick 

 
Kartengrundlage: Open Street Map 

Bearbeitung:  cima 2017 

Vorhabenstandort
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3.3.1 Hauptzentrum Laatzen Mitte 

Der zentrale Versorgungsbereich Hauptzentrum Laatzen Mitte befin-

det sich in ca. 1,6 km Fahrdistanz zum Vorhabenstandort in süd-

östlicher Richtung. Den Schwerpunkt des zentralen Versorgungsbe-

reichs bildet das Leine-Center mit umfassendem Einzelhandels-, 

Dienstleistungs- und Gastronomiebesatz. Insbesondere überregionale 

Filialisten sind hier im periodischen Bedarf (z. B. REWE, DM, ROSS-

MANN) sowie im aperiodischen Bedarf (z. B. H&M, C&A, ESPRIT, 

DEPOT, EXPERT, DEICHMANN, etc.) ansässig. 

Südöstlich grenzen die Laatzen Arkaden mit ergänzenden Anbietern 

an. Hier befinden sich u. a. die Lebensmittelanbieter LIDL und 

DENN’S BIO MARKT sowie die Fachmärkte WOOLWORTH und DÄNI-

SCHES BETTENLAGER. 

Abb. 6: Abgrenzung des Hauptzentrums Laatzen Mitte 

 
Kartengrundlage: Google Earth Pro 

Bearbeitung:  cima 2017, Abgrenzung gem. Einzelhandelskonzept für die Stadt 

Laatzen, cima 2015 

3.3.2 Nebenzentrum Alt-Laatzen 

Der Vorhabenstandort befindet sich im südöstlichen Teil des Ne-

benzentrums Alt-Laatzen. Das Zentrum umfasst im Wesentlichen die 

Hildesheimer Straße vom Kreuzungsbereich Margeritenweg im Nor-

den bis zum Kreuzungsbereich Am Brocksberg im Süden.  

Im periodischen (nahversorgungsrelevanten) Bedarf gehören zu den 

wichtigsten Ankermietern die Lebensmittelmärkte NETTO MARKEN-

DISCOUNT und MAVI MARKET sowie der Drogeriefachmarkt ROSS-

MANN. Im aperiodischen Bedarf sind u. a. die Fachmärkte MATRAT-

ZEN CONCORD, KIK, TEDI ansässig. Mehrere kleinflächige Anbieter 

im periodischen und aperiodischen Bedarf ergänzen das Einzelhan-

delsangebot. Ebenso sind mehrere Dienstleitungsbetriebe und gast-

ronomische Angebote vorzufinden. 

Abb. 7: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Nebenzentrum 

Alt-Laatzen 

 
Kartengrundlage: Google Earth Pro 

Bearbeitung:  cima 2017, Abgrenzung gem. Einzelhandelskonzept für die Stadt 

Laatzen, cima 2015  

Vorhabenstandort
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3.3.3 Nahversorgungszentrum Am Kamp 

Der zentrale Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Am Kamp 

befindet etwa 1,8 km südöstlich des Vorhabenstandortes im Stadt-

teil Grasdorf. Es umfasst im Wesentlichen die angrenzenden Ge-

bäude im Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße/Am Kamp. 

Als Hauptanbieter im Nahversorgungszentrum ist der Lebensmittel-

markt MARKANT ansässig. Desweiteren befinden sich eine Bäckerei, 

eine Apotheke und ein Kiosk im Nahversorgungszentrum. Dienstleis-

tungen und Gastronomie ergänzen das Einzelhandelsangebot. 

Abb. 8: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches 

Nahversorgungszentrum Am Kamp 

 
Kartengrundlage: Google Earth Pro 

Bearbeitung:  cima 2017, Abgrenzung gem. Einzelhandelskonzept für die Stadt 

Laatzen, cima 2015 

 

3.3.4 Nahversorgungszentrum Schubertweg 

Der zentrale Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Schubert-

weg befindet etwa 2,5 km südöstlich des Vorhabenstandortes im 

Stadtteil Laatzen Mitte. Es umfasst im Wesentlichen den Gebäude-

komplex im Kreuzungsbereich Erich-Panitz-Straße/Lange Wei-

he/Schubertweg. 

Als wettbewerbsrelevante Anbieter sind hier der Lebensmittelvollsor-

timenter REWE nebst Lebensmitteldiscounter PENNY ansässig. Ein 

Betrieb des Lebensmittelhandwerks ergänzt das Angebot im Le-

bensmittelbereich. 

Dienstleistungsangebote ergänzen das Einzelhandelsangebot des 

Nahversorgungszentrums Schubertweg. 

Abb. 9: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches 

Nahversorgungszentrum Schubertweg (Laatzen Mitte) 

 
Bearbeitung: cima 2017, Abgrenzung gem. Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die 

Stadt Laatzen, cima 2015 
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3.3.5 Nahversorgungszentrum Marktzentrum Rethen 

(Rethen) 

Der zentrale Versorgungsbereich Marktzentrum Rethen befindet in 

etwa 4,2 km Fahrdistanz südöstlich des Vorhabenstandortes im 

Stadtteil Rethen. Es umfasst im Wesentlichen den Bereich der Hil-

desheimer Straße zwischen der Straße Am Bahnhof im Westen und 

Zuckerstraße im Osten. 

Als Hauptanbieter sind hier der Lebensmittelvollsortimenter EDEKA, 

der Lebensmitteldiscounter ALDI sowie der Drogeriefachmarkt DM 

ansässig. Vier Betriebe des Lebensmittelhandwerks ergänzen das 

Angebot im Lebensmittelbereich. Des Weiteren befinden sich eine 

Apotheke, ein Blumengeschäft sowie der Textilfachmarkt ERNSTINGS 

FAMILY im Nahversorgungszentrum Marktzentrum Rethen. 

Abb. 10: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches 

Nahversorgungszentrum Marktzentrum Rethen 

 
Bearbeitung: cima 2017, Abgrenzung gem. Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die 

Stadt Laatzen, cima 2015 

3.3.6 Einzelhandelsbestand im sonstigen 

Untersuchungsgebiet 

Im sonstigen Untersuchungsgebiet, also in Streu-, Solitär- und 

Fachmarktlagen befinden sich weitere vorhabenrelevante Einzelstan-

dorte. 

Als solitäre Nahversorgungsstandorte sind folgende Anbieter zu 

nennen: 
 

 EDEKA, Hösselgraben (Ingeln-Oesselse) 

 KAUFLAND, Münchener Straße (Alt-Laatzen) 

 NETTO MARKEN-DISCOUNT, Lange Weihe (Laatzen) 

 NETTO MARKEN-DISCOUNT, Pattenser Straße (Rethen) 

 MIX MARKT, Lange Weihe (Laatzen) 

 PENNY, Oesselser Straße (Gleidingen) 

 

Im aperiodischen Bedarfbereich sind u. a. folgende Anbieter mit 

nennenswerten vorhabenrelevanten Verkaufsflächen im sonstigen 

Untersuchungsgebiet ansässig: 
 

 BAUHAUS, Erich-Panitz-Straße (Laatzen) 

 BE URBAN, Hildesheimer Straße (Alt-Laatzen) 

 DECATHLON, Karlsruher Straße (Alt-Laatzen) 

 TAKKO, Münchener Straße (Alt-Laatzen) 

 MÖBEL HAUSMANN, Lüneburger Straße (Rethen) 

 OBI, Lüneburger Straße (Rethen) 

 SB-MÖBEL BOSS, Lüneburger Straße (Rethen) 
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4 Städtebauliche und ökonomische Wirkungsanalyse

4.1 Prüfrelevante Verkaufsflächen und 

Umsatz der Vorhaben 

Als umverteilungsrelevant und damit prüfrelevant im Rahmen der 

Verträglichkeitsanalyse sind nur die Flächen der Planvorhaben an-

zusetzen, welche zusätzlich zum heutigen Bestand angesiedelt wer-

den. Die bestehenden Verkaufsflächen haben bereits heute ihre 

Umsatzumverteilungswirkungen im Markt realisiert und treten nicht 

neu ins Marktgeschehen ein. Daher werden im Folgenden die Ver-

kaufsflächen des ALDI nur insoweit berücksichtigt, wie sie im Rah-

men der Erweiterung die heute bereits bestehenden Verkaufsflä-

chen übersteigen.  

Von den insgesamt 2.380 qm Gesamtverkaufsfläche des Planvorha-

bens werden 1.540 qm als prüfrelevante zusätzliche Verkaufsfläche 

zu Grunde gelegt, die entsprechende Umsatzumverteilungswirkungen 

im Untersuchungsgebiet auslösen können. 

Bei der Umsatzbewertung der prüfrelevanten Verkaufsflächen wird 

das Vorhaben insgesamt betrachtet. Für die Berechnung der mit 

dem Vorhaben verbundenen Umsatzverdrängung im bestehenden 

Einzelhandel wurde bei der Prognose somit auch die Wirkung des 

Gesamtbauwerks in seiner geänderten Gestalt berücksichtigt.
2
 Dabei 

wurde außerdem beachtet, dass mit zunehmender Verkaufsfläche 

eines Marktes dessen Umsatzleistung pro qm Verkaufsfläche sinkt.  

                              
2
 vgl. Urteil des OVG Koblenz 8A 11057/08.OVG vom 02.09.2009 

Unter Berücksichtigung der standortspezifischen Rahmenbedingun-

gen und im Rückgriff auf branchenübliche Leistungskennziffern geht 

die cima davon aus, dass das Planvorhaben nach der Verlagerung 

und Erweiterung des ALDI-Marktes und der Neuansiedlung des AC-

TION-Marktes einen Gesamtumsatz von rd. 8,2 Mio. € erwirtschaf-

ten wird. 

Abb. 11: Verkaufsflächen und Umsatzerwartung nach Betrieben 

(Gesamtvorhaben) 

 Verkaufsfläche Umsatz 

 (in m²) (in Mio. €) 

ALDI 1.480 ca. 6,4 

ACTION 800 ca. 1,5 

Bäckerei 100 ca. 0,4 

Quelle: cima 2017 

Rundungsdifferenzen möglich. 

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt zunächst eine differenzierte 

Darstellung der zukünftigen Verkaufsflächenanteile nach der Verla-

gerung und Erweiterung des ALDI-Marktes sowie der Neuansiedlung 

des projektierten ACTION-Marktes. Unter dem Begriff der „sonstigen 

Sortimente“ sind alle Sortimente zusammengefasst, deren Verkaufs-

flächen je Einzelsortiment unter 50 m² am Vorhabenstandort liegen 

werden. Einzelsortimente, deren Verkaufsfläche weniger als 50 m² 

betragen werden im Rahmen der nachfolgenden Umverteilungsbe-

rechnungen nicht weiter berücksichtigt. Aufgrund der nur geringen 

Umsatzanteile dieser Sortimente innerhalb des Gesamtvorhabens ist 

eine rechnerisch nachvollziehbare Darstellung möglicher Umsatzum-

verteilungseffekte nicht möglich. 
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Abb. 12: Verkaufsfläche und Umsatz nach Sortimenten (Gesamtvorhaben) 

 Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Umsatz 

(in Mio. €) 

Nahrungs- und Genussmittel 1.405 6,3 

Drogerie- und Parfümeriewaren 160 0,5 

Bekleidung, Wäsche 85 0,2 

Schreibwaren 65 0,2 

Spielwaren  75 0,2 

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 345 0,5 

Baumarktartikel 70 0,1 

sonst. Sortimente* 175 0,4 

SUMME 2.380 8,2 

* kleiner 50 m² Verkaufsfläche je Einzelsortiment 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: cima 2017 

Im Rahmen der vorliegenden Verträglichkeitsuntersuchung wurde im 

Hinblick auf das zu erwartende Einzugsgebiet und der Umsatzleis-

tungen von dem verlagerten und erweiterten ALDI-Markt mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von 1.480 m² sowie einem ACTION-Markt mit 

einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m² ausgegangen (entspricht 

der methodischen Betrachtung einer vollständigen Neuansiedlung). 

Tatsächlich handelt es sich jedoch im Falle des ALDI-Marktes um 

die Verkaufsflächenerweiterung eines bereits im Laatzener Stadtge-

biet mit einer Verkaufsfläche von rd. 750 m² etablierten Marktes, 

der bereits heute eine Umsatzleistung von rd. 3,8 Mio. € (davon 

etwa 3,5 Mio. mit Nahrungs- und Genussmitteln) erwirtschaftet.  

Der bestehende ALDI-Lebensmitteldiscountmarkt hat seine Wettbe-

werbswirkungen bereits in der Vergangenheit vollständig entfaltet. 

Es ist davon auszugehen, dass der bereits heute generierte Umsatz 

des projektierten ALDI-Marktes auch zukünftig durch den erweiter-

ten Markt am Standort gebunden wird. Eine Nachnutzung der Alt-

immobilie durch vergleichbare Anbieter soll zudem ausgeschlossen 

werden. 

Im Hinblick auf die nachfolgenden Umsatzumverteilungsberechnun-

gen sind somit primär die zu erwartenden zusätzlichen Umsätze 

nach der geplanten Erweiterung des Lebensmittelmarktes, die am 

Standort neu zu erwartenden Umsätze des geplanten ACTION-

Marktes sowie der Bäckerei relevant (vgl. nachfolgende Abb. 13).  

Abb. 13: Umverteilungswirksamer Umsatz der untersuchungsrelevanten 

Sortimente (größer 50 m² je Einzelsortiment) 

Sortiment Umsatz* 

(in Mio. €) 

Nahrungs- und Genussmittel 2,83 

Drogerie- und Parfümeriewaren 0,26 

Bekleidung, Wäsche 0,17 

Schreibwaren 0,16 

Spielwaren 0,15 

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 0,48 

Baumarktartikel 0,10 

SUMME 4,14 

* ohne Bestandsumsatz ALDI 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: cima 2017 

Der umverteilungsrelevante Umsatz des Planvorhabens beträgt 

demnach ca. 4,14 Mio. €. 
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4.2 Herkunft des Vorhabenumsatzes 

Die Attraktivität des Einkaufsstandortes wurde durch „Vor-Ort“-

Recherchen des cima-Teams abgeschätzt. In diesem Zusammen-

hang werden auch detaillierte Einschätzungen zur verkehrlichen Er-

reichbarkeit des Vorhabenstandortes und der Wettbewerbsstandorte 

gewonnen. Informationen über die Bindungsquoten bezieht die cima 

aus Echtzahlen der Anbieter, die i.d.R. aus ähnlich gelagerten Ana-

lysen, aus der direkten Betriebsberatung der relevanten Märkte und 

aus den offiziellen Veröffentlichungen bezogen werden. Diese Er-

kenntnisse werden dann an die regionale Situation angepasst. Ins-

besondere die Lage, Entfernung und Größe der Wettbewerber ist 

dabei von Relevanz. Außerdem wurde die individuelle Wettbewerbs-

situation in den einzelnen Branchen berücksichtigt und die Chance 

neuer Anbieter, Umsätze zu generieren in die Bewertungen 

miteinbezogen. Die schließlich ausgewiesenen betriebs- und sorti-

mentstypischen Umsatzerwartungen berücksichtigen die Attraktivität 

des Planvorhabens in der Gesamtheit ihrer Angebote und fußen auf 

Kennzahlen vergleichbarer Projekte. Sie sind hinsichtlich der daraus 

resultierenden Auswirkungen als „Worst-Case-Ansatz“ zu begreifen. 

Über alle Sortimente des Planvorhabens betrachtet werden etwa 

89 % des prüfrelevanten Umsatzes des Planvorhabens durch Um-

verteilung mit vorhandenen Anbietern im Untersuchungsgebiet ge-

wonnen. Dabei sind aufgrund der Tatsache, dass sich das Planvor-

haben innerhalb des Nebenzentrums Alt-Laatzen befindet, die An-

bieter dieses Zentrums von besonders von Umverteilungen betrof-

fen: Etwa 20 % des Vorhabenumsatzes werden durch Wettbewerb 

mit diesem Standort gewonnen. 

Aufgrund der – insbesondere im aperiodischen Bedarfsbereich an-

sässigen Wettbewerber im Hauptzentrum Laatzen Mitte werden hier 

Umsatzumverteilungen wirksam. Ca. 21 % des Vorhabenumsatzes 

werden im Wettbewerb mit Anbietern aus dem Hauptzentrum ge-

wonnen. Im zum Hauptzentrum Laatzen Mitte zählenden Leine-

Center sind diverse, zumeist filialisierte Anbieter mit den Hauptsor-

timenten Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat, Schreibwaren, Spielwa-

ren, Bekleidung, Wäsche ansässig. Im periodischen Bedarfsbereich 

sind vor allem die Anbieter LIDL, REWE und DENNS BIOMARKT so-

wie ROSSMANN und DM zu nennen. 

Abb. 14: Umsatzherkunft des Planvorhabens 

 

Quelle: cima 2017 

Etwa 38 % des Vorhabenumsatzes wird durch Umverteilung aus 

dem übrigen Untersuchungsgebiet generiert. Als Hauptwettbewerber 

im periodischen Bedarf zählen hierzu u. a. die Lebensmittelmärkte 

KAUFLAND an der Münchener Straße sowie NETTO MARKEN-

DISCOUNT (2x im Laatzener Stadtgebiet), EDEKA in Ingeln-Oesselse, 

MIX MARKT (Lange Weihe) sowie PENNY in Gleidingen. Darüber sind 

im übrigen Untersuchungsgebiet diverse weitere kleinflächige Anbie-

ter wie Getränkemärkte oder Tankstellenshops zum übrigen Unter-

suchungsgebiet ansässig. 

Im aperiodischen Bedarf besitzt ebenfalls KAUFLAND ein relativ 

breites Angebot an den vorhabenrelevanten Randsortimenten. Darü-

ber hinaus verfügen die Möbelanbieter (u. a. MÖBEL HAUSMANN, 

Untersuchungsgebiet 3,68    89,1    

davon Hauptzentrum Laatzen Mitte 0,87       21,1       

davon Nebenzentrum Alt-Laatzen 0,84       20,2       

davon Nahversorgungszentrum Am Kamp 0,12       2,9        

davon Nahversorgungszentrum Schubertweg 0,15       3,5        

davon Nahversorgungzentrum Marktzentrum Rethen 0,16       3,9        

davon übriges Untersuchungsgebiet 1,55       37,5       

sonstige Orte, diffuse Umsatzverlagerungen 0,45    10,9    

Gesamtsumme 4,14     100,0    

Umsatzherkunft durch Umverteilung in . . . in Mio. €  in % 
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SB-MÖBEL BOSS) über nennenswerte Verkaufsflächen im Sortiment 

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat.  

Baumarktsortimente werden vorwiegend von den Baumärkten BAU-

HAUS und OBI angeboten. 

Aus den Nahversorgungszentren Am Kamp, Schubertweg und 

Marktzentrum Rethen werden aufgrund der Lage und Angebots-

struktur weniger Anteile des Vorhabenumsatzes generiert. Die Antei-

le liegen zwischen ca. 3 % und 4 % des Vorhabenumsatzes. 

Etwa 11 % des Vorhabenumsatzes stammen aus Umsatzumvertei-

lungen von sonstigen Orten. Hierzu zählen insbesondere die Wett-

bewerber im Hannoveraner Stadtgebiet. Im Stadtteil Hannover-

Wülfel sind wettbewerbsrelevante Anbieter außerhalb zentraler Ver-

sorgungsbereiche ansässig. Im Stadtteil Hannover-Mittelfeld ist das 

Einrichtungshaus IKEA zu nennen. 
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4.3 Vorbemerkungen zur Verdrängungs-

quote 

Ein maßgebliches Beurteilungskriterium von Planvorhaben ist die 

Kaufkraftumlenkungsquote, die in Mio. € und in % ausgedrückt 

wird. Allerdings bedeutet nicht jeder Kaufkraftabfluss eine unzu-

mutbare Auswirkung. Denn allein die Veränderung der bestehenden 

Wettbewerbslage ist baurechtlich irrelevant.3 Erforderlich ist viel-

mehr eine Wirkungsintensität, die so genannte „städtebauliche Ef-

fekte“ nach sich zieht (Schließen von Einzelhandelsbetrieben mit 

städtebaulichen Folgen, wie Verödung einer Innenstadt, Unterver-

sorgung der Bevölkerung etc.).4 

Lt. Urteil des OVG Münster vom 7.12.2000 werden Umsatzverlage-

rungen zwischen 7 und 11 % bereits als abwägungsrelevant ein-

geordnet. Das heißt, sollten Umsatzverlagerungen dieser Größen-

ordnung für ein Projektvorhaben nicht dokumentiert werden, wird 

von einem Abwägungsfehler in der baurechtlichen Beurteilung aus-

gegangen. Bei der Beurteilung des Kaufkraftabzuges ist zwischen 

dem „Abstimmungsschwellenwert“ einerseits und dem „Hindernis-

schwellenwert“ andererseits zu unterscheiden. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat die Frage eines numerisch-präzisen Schwellen- 

oder Rahmenwertes bislang offen gelassen.5  

Das OVG Koblenz und das OVG Lüneburg haben unmittelbare 

Auswirkungen gewichtiger Art angenommen (=„Abstimm-

                              
3 Berkemann/Halama, Erstkommentierung zum BauGB, Bonn 2005, Rn. 24 zu § 34 

BauGB 

4 OVG Greifswald, U. v. 15.4.1999, 3 K 36/97, NVwZ 2000, 826; OVG Münster, U. 

v. 6.6. 2005, 10     D 145 und 148/04.NE, BauR 2005, 1577 ff. (CentrO) 

5 BVerwG vom 01.08.2002, 4 C 5.01, BverwGE 117, 25 = DVBl 2003, 62 = NVwZ 

2003, 86 = UPR 2003, 35 u. a. Fundstellen (Gewerbepark Mühlheim-Kärlich); U. 

v. 17.9.2003, 4 C 14.01, S. 15 UA 

schwellenwert“), wenn ein Planvorhaben der Standortgemeinde zu 

Lasten der Nachbargemeinde eine Umsatzumverteilung von wenigs-

tens 10 % erwarten lässt.6 7 

Nach den Ergebnissen einer Langzeitstudie sind wirtschaftliche 

Auswirkungen auf Einzelhandelsgeschäfte im Einzugsbereich eines 

Einzelhandelsprojektes in der Regel erst ab einem Umsatzverlust 

zwischen 10 % und 20 % relevant.8  Der Literatur und der Recht-

sprechung lässt sich die Tendenz entnehmen, dass selbst diese 

Prozentsätze lediglich Bedeutung für die Frage der Abwägungsrele-

vanz eines Einzelhandelsgroßprojektes haben, nicht jedoch schon 

zwangsläufig die Obergrenze für noch zumutbare Auswirkungen 

markieren.9 

Unzumutbar im Sinne eines „Hindernisschwellenwertes“ ist ein 

Kaufkraftabfluss nach der obergerichtlichen Rechtsprechung zu-

meist erst dann, wenn die Umsatzumverteilung deutlich mehr als 

10 % beträgt. Genannt wird – allerdings abhängig unter anderem 

vom maßgeblichen Sortiment – ein Mindestwert von etwa 20 bis 

25 %.10 Das VG Göttingen hält in seinem Beschluss vom 

                              
6 Urteil vom 25.04.2001, 8 A 11441/00, BauR 2002, 577 = NVwZ-RR 2001, 638; 

OVG Münster, Urteil vom 05.09.1997, 7 A 2902/93, BauR 1998, 309 = BRS 59, 

Nr. 70. 

7 OVG Lüneburg, E. v. 21.2.2002, 1 MN 4128/01, BauR 2003, 670= NVwZ-RR 

03,76; B. v. 30.10.2000, 1 M 3407/00, NStN 2001, 159 = NdsRPfl. 2001, 277 

8 Moench/Sandner, Die Planung für Factory-Outlet-Center, NVwZ 1999, 337. 

9 OVG Münster, Urteil vom 05.09.1997, 7 A 2902/93, BauR 1998, 307, 312 = BRS 

59 Nr. 70; OVG Frankfurt/Oder, Beschluss 3 B 116/98, NVwZ 1999, 434 = 

BauR 1999, 613 = BRS 60 Nr. 201; OVG Koblenz vom 08.01.1999, 8 B 

12650/98, UPR 1999, 154 = NVwZ 1999, 435 = BauR 1999, 367; OVG Lüne-

burg, B. v. 21.2.2002, 1 MN 4128/01BauR 2003, 670 = NVwZ-RR 2003, 76 = 

auch Internetseite des OVG Lüneburg www.dbovg.niedersachsen.de. 

10 OVG Koblenz, Urteil vom 25.04.2001, 8 A 11441/00, NVwZ-RR 2001, 638 = 

BauR 2002, 577; VGH München, Urteil vom 07.06.2000, 26 N 99.2961, NVwZ-RR 

2001, 88 = BRS 63 Nr. 62. 
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10.03.2004, 2 B 51/04 einen zwischengemeindlichen Umsatzab-

fluss von bis zu 20 % für vertretbar und hat die Berufung zum 

OVG zugelassen. 

Einschränkend muss angefügt werden, dass die Abwägung in Ab-

hängigkeit vom Standort erfolgt. Außerdem geht die cima bei der 

Bewertung von Vorhaben davon aus, dass die reine Berechnung 

der Kaufkraftumlenkungsquote nicht allein ausschlaggebend für 

oder gegen die Realisierung eines Planvorhabens sein sollte. Es 

bleibt bei der Abwägung zu bedenken, dass der Kaufkraftabfluss 

nur ein Indiz im Sinne eines „Anfangsverdachtes“ ist. Gesunde Ein-

zelhandelsstrukturen sind z.B. bezüglich der Verträglichkeit anders 

zu bewerten als Zentren, die bereits durch „Trading-Down-Effekte“ 

gekennzeichnet sind. Maßgeblich sind bei Bewertungen letzten En-

des erhebliche städtebauliche Funktionsverluste, die u. U. bereits 

bei Umsatzumverteilungen ab ca. 7 bis 11 % eintreten können. 

Diese Funktionsverluste können sich in städtischen Verödungen 

und zu erwartende „Trading-Down-Effekte“ ausdrücken. 

Als Richtwert für die Verträglichkeit von Neuansiedlungen verwen-

det die cima im Allgemeinen die oben genannte 10 %-Grenze als 

wesentlichen Bewertungsmaßstab. Je nach Situation vor Ort sollten 

dabei jedoch branchenspezifische Abweichungen (nach oben und 

unten) grundsätzlich möglich sein. Dies bedarf aus Gutachtersicht 

jedoch einer auf den Einzelfall bezogenen Begründung. 

Bei der Bewertung der neu entstehenden Flächen bzw. bei der 

nachfolgenden Berechnung der Verdrängungswirkung gehen wir 

von einem rechtlich geforderten „Worst-Case-Ansatz“ aus. Dieser 

stellt die maximal zu erwartende Verdrängungswirkung dar. Die in 

nachfolgender Analyse ermittelten Quoten beschreiben die 

anteilige Umverteilung des heute im Einzelhandelsbestand 

getätigten Umsatzes. 
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4.4 Umsatzumverteilungswirkungen des 

Planvorhabens 

Durch die Verlagerung und Verkaufsflächenerweiterung des ALDI-

Marktes sowie der Neuansiedlung eines ACTION-Marktes und einer 

Bäckerei wird im ZV Nebenzentrum Alt-Laatzen im vorhabenrelevan-

ten Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel eine Umsatzumver-

teilungsquote in Höhe von 12,8 % erreicht. Das Umsatzumvertei-

lungsvolumen liegt hier bei 0,68 Mio. €. Insbesondere die beiden 

Anbieter NETTO MARKEN-DISCOUNT und MAVI MARKET sind von 

Umsatzumverteilungseffekten betroffen. 

Auch in den vorhabenrelevanten Sortimenten Schreibwaren, Spiel-

waren und Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat werden abwägungsre-

levante Umsatzumverteilungsquoten von bis zu 13,5 % erreicht. 

Hier sind insbesondere die Anbieter TEDI und ROSSMANN von Um-

satzumverteilungseffekten betroffen. Die absolute Umsatzumvertei-

lung liegt in diesen Sortimenten allerdings bei max. 0,02 Mio. €, 

verteilt auf mehrere Anbieter. 

Es ist hierbei zu beachten, dass sich der Vorhabenstandort eben-

falls innerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichs be-

findet, sodass nicht davon auszugehen ist, dass eine Beeinträchti-

gung der Funktionsfähigkeit des ZV Nebenzentrum Alt-Laatzen er-

folgen würde. Im Gegenteil würde die Funktionsfähigkeit des Zent-

rums mittel- bis langfristig gesichert. Somit unterbleibt ein Um-

schlagen von absatzwirtschaftlichen auf städtebauliche Auswirkun-

gen. 

Im vorhabenbezogenen Sortiment Nahrungs- und Genussmittel 

ergibt sich aufgrund der Angebotssituation und der Entfernung zum 

Vorhabenstandort im ZV Hauptzentrum Laatzen eine Umsatzumver-

teilung von 0,44 Mio. €; dies entspricht einer Umsatzumverteilungs-

quote von 2,3 %. Im Sortiment Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 

ergibt bei einer Umsatzumverteilung von 0,10 Mio. € eine Umsatz-

umverteilungsquote von 6,5 %. Negative städtebauliche Auswirkun-

gen sind auf Grundlage dieser Umsatzumverteilungswirkungen nicht 

zu erwarten. Der zentrale Versorgungsbereich Hauptzentrum Laat-

zen besitzt einen umfassenden und leistungsfähigen Besatz. Durch 

das Vorhaben ausgelöste negative städtebauliche Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

In den sonstigen Sortimenten liegt die absolute Umsatzumverteilung 

bei bis zu 0,10 Mio. € bzw. einer Umsatzumverteilungsquote von 

bis zu 6,1 % (Schreibwaren). Auch durch Umsatzumverteilungen in 

diesen Sortimenten sind keine negativen städtebaulichen Auswir-

kungen zu erwarten. 

In den Nahversorgungszentren Am Kamp, Schubertweg und Markt-

zentrum Rethen wird in der Branche Nahrungs- und Genussmittel 

eine Umsatzumverteilungsquote von maximal 3,0 % erreicht. Durch 

das Vorhaben ausgelöste negative städtebauliche Auswirkungen 

sind damit nicht zu erwarten.  

Auch im Sortiment Drogerie- und Parfümeriewaren ergeben sich bei 

absoluten Umsatzumverteilungen von 0,01 Mio. € in den Nahver-

sorgungszentren Umsatzumverteilungsquoten von maximal 1,4 % 

(Nahversorgungszentrum Schubertweg). 

In der Branche Bekleidung, Wäsche liegt die maximale Umsatzum-

verteilungsquote in den Nahversorgungszentren bei einer absoluten 

Umsatzumverteilung von 0,01 Mio. € bei 1,7 % (Nahversorgungs-

zentrum Marktzentrum Rethen). 

Umsatzumverteilungswirkungen der sonstigen vorhabenrelevanten 

Sortimente liegen, sofern sie überhaupt dort angeboten werden, al-

lesamt unterhalb der Nachweisgrenze. 

Die Umsatzumverteilungen von Standorten im sonstigen Untersu-

chungsgebiet weisen Umsatzumverteilungsquoten von 2,1 % in der 

Sortimentsgruppe Nahrungs- und Genussmittel und 6,0 % in der 
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Sortimentsgruppe Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat auf. Die sonsti-

gen Warengruppen weisen Umsatzumverteilungsquoten von max. 

7,9 % im Sortiment Spielwaren auf. Negative städtebauliche Aus-

wirkungen sind auf Grundlage dieser Umsatzumverteilungsquoten 

ebenfalls nicht zu erwarten. Die Umsatzumverteilungen teilen sich 

auf mehrere Anbieter im Laatzener Stadtgebiet auf. Insbesondere 

der leistungsstarke Anbieter KAUFLAND sowie mehrere Möbelge-

schäfte, die die Sortimentsgruppe Glas, Porzellan, Keramik als 

Randsortiment führen, sind von Umsatzumverteilungen betroffen.  

Eine durch das Planvorhaben hervorgerufene Gefährdung der woh-

nungsnahen Nahversorgung ist nicht zu erwarten. 

 

Die ökonomische Wirkungsprognose zeigt, dass das Planvorhaben 

in den untersuchten zentralen Versorgungsbereichen weitestgehend 

Umverteilungseffekte in nicht abwägungsrelevantem Umfang erzeu-

gen würde. Einzig im zentralen Versorgungsbereich Alt-Laatzen wür-

de die Ansiedlung des Planvorhabens zu einer stärkeren Wettbe-

werbssituation führen. Es ist allerdings zu beachten, dass sich der 

geplante Standort ebenfalls innerhalb des abgegrenzten zentralen 

Versorgungsbereichs befindet, sodass nicht davon auszugehen ist, 

dass eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des ZV Alt-

Laatzen erfolgen würde. Im Gegenteil würde die Funktionsfähigkeit 

des Zentrums mittel- bis langfristig gesichert. Somit unterbleibt ein 

Umschlagen von absatzwirtschaftlichen auf städtebauliche Auswir-

kungen. 

Damit wäre keines der Zentren im Untersuchungsgebiet negativen 

Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausgesetzt. Eine 

Gefährdung der wohnungsnahen Nahversorgung durch das Planvor-

haben besteht ebenfalls nicht. 

Das Planvorhaben der Verlagerung mit Verkaufsflächenerweiterung 

des ALDI, der Neuansiedlung eines ACTION-Marktes und einer Bä-

ckerei können in dem geplanten Verkaufsflächenumfang daher als 

verträglich eingestuft werden. 
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Abb. 15: Umsatzumverteilungswirkungen des Planvorhabens 

 

 
Rundungsbedingte Abweichungen möglich 

Quelle: cima 2017 

 

ZV Hauptzentrum Laatzen Mitte  ZV Nebenzentrum Alt-Laatzen 

CIMA Warengruppe Umsatz aktuell Umsatz aktuell Umsatz aktuell

in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

periodischer Bedarf 27,4         0,49                     1,8                       7,6                       0,74                     9,7                       4,2                       0,12                     2,8                       

Nahrungs- und Genussmittel 19,5         0,44                     2,3                       5,3                       0,68                     12,8                     3,6                       0,11                     3,0                       

Drogerie- und Parfümeriewaren 8,0           0,05                     0,6                       2,3                       0,07                     2,8                       0,6                       0,01                     1,4                       

aperiodischer Bedarf 38,6         0,38                     1,0                       1,7                       0,09                     5,6                       0,0                       0,00                     7,5                       

Bekleidung, Wäsche 33,3         0,10                     0,3                       1,0                       0,01                     1,3                       -                       -                       -

Schreibwaren 1,3           0,08                     6,1                       0,1                       0,02                     13,5                     0,0                       *** ***

Spielwaren 2,3           0,10                     4,2                       0,1                       0,01                     10,1                     -                       -                       -

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 1,6           0,10                     6,5                       0,4                       0,05                     12,5                     0,0                       *** ***

Baumarktartikel 0,0           *** *** 0,0                       *** *** -                       -                       -

Vorhabenrelevanter Einzelhandel 66,0         0,87                     1,3                       9,3                       0,84                     9,0                       4,2                       0,12                     2,8                       

Verdrängungsumsatz Verdrängungsumsatz Verdrängungsumsatz

 ZV Nahversorgungszentrum Am Kamp 

ZV Nahversorgungszentrum Schubertweg
 ZV Nahversorgungszentrum Marktzentrum 

Rethen 

CIMA Warengruppe Umsatz aktuell Umsatz aktuell Umsatz aktuell

in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in %

periodischer Bedarf 9,1                       0,14                     1,5                       15,5                     0,15                     1,0                       52,1                     1,09                     2,1                       

Nahrungs- und Genussmittel 8,4                       0,13                     1,6                       12,3                     0,14                     1,1                       47,8                     1,01                     2,1                       

Drogerie- und Parfümeriewaren 0,7                       0,01                     1,4                       3,2                       0,01                     0,3                       4,3                       0,08                     1,9                       

aperiodischer Bedarf 0,2                       0,01                     3,8                       0,7                       0,01                     1,8                       24,9                     0,46                     1,8                       

Bekleidung, Wäsche 0,1                       *** *** 0,5                       0,01                     1,7                       1,7                       0,04                     2,4                       

Schreibwaren 0,0                       *** *** 0,1                       *** *** 0,6                       0,04                     6,4                       

Spielwaren -                       -                       - 0,0                       *** *** 0,3                       0,03                     7,9                       

Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 0,0                       *** *** 0,1                       *** *** 4,4                       0,27                     6,0                       

Baumarktartikel 0,0                       *** *** 0,0                       *** *** 17,8                     0,08                     0,5                       

Vorhabenrelevanter Einzelhandel 9,3                       0,15                     1,6                       16,2                     0,16                     1,0                       77,0                     1,55                     2,0                       

Verdrängungsumsatz Verdrängungsumsatz Verdrängungsumsatz

 sonstiges Untersuchungsgebiet 
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5 Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes

Für die Stadt Laatzen liegt ein Einzelhandelskonzept vor (Einzel-

handelskonzept für die Stadt Laatzen, cima 2015). 

Das Einzelhandelskonzept definiert fünf zentrale Versorgungsberei-

che: 

 Hauptzentrum Laatzen Mitte 

 Nebenzentrum Alt-Laatzen 

 Nahversorgungszentrum Am Kamp (Grasdorf) 

 Nahversorgungszentrum Schubertsweg (Laatzen Mitte) 

 Nahversorgungszentrum Marktzentrum Rethen (Rethen)  

  

Folgende Aussagen sind für das hier zur Diskussion stehende Plan-

vorhaben in der Stadt Laatzen relevant: 

 „Aufhalten des Abwärtstrends im Nebenzentrum Alt-Laatzen 

durch verstärkte Ansiedlungsbemühungen (v. a. mit zentrenrele-

vanten Sortimenten) und Maßnahmen zur Attraktivierung der 

Einzelhandelslage“ 

 „Für das Nebenzentrum Alt-Laatzen steht die Sicherung der ge-

wachsenen Einzelhandelslage, die bereits seit einigen Jahren 

vestärkt von Leerständen betroffen ist, im Vordergrund. Betriebe 

mit zentrenrelevantem Hauptsortiment sollten deshalb zukünftig 

prioritär in diesen beiden Zentren angesiedelt werden.“ 

 „Für Haupt- und Nebenzentrum von Laatzen gelten deshalb die 

folgenden Ansiedlungsvoraussetzungen: 

 Uneingeschränkte Ansiedlung und Erweiterung zentrenrelevanter 

Sortimente möglich (ggf. Verträglichkeitsuntersuchung erforder-

lich) 

 Uneingeschränkte Ansiedlung und Erweiterung nahversorgungsre-

levanter Sortimente möglich (ggf. Verträglichkeitsuntersuchung 

erforderlich) 

 Uneingeschränkte Ansiedlung und Erweiterung nicht-

zentrenrelevanter Sortimente möglich (ggf. Verträglichkeitsunter-

suchung erforderlich)“ 

 „Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen sollten folgende 

Sortimente dabei die Entwicklungsschwerpunkte darstellen: 

- Persönlicher Bedarf 

- Bekleidung/Wäsche (v.a. im Nebenzentrum Alt-Laatzen) 

- Lederwaren 

- Uhren/Schmuck, Optik 

- Medien und Technik 

- Foto und Zubehör 

- Computer, Büro-/Telekommunikation 

- Schreibwaren 

Bei folgenden Sortimenten sollte das vorhandene Angebot er-

gänzt werden: 

- Periodischer Bedarf: Fleischer, Feinkost, Spezialitäten 

- Persönlicher Bedarf: Sanitätswaren“ 

 

Das Planvorhaben befindet sich innerhalb des zentralen Versor-

gungsbereichs Nebenzentrum Alt-Laatzen. 

Den Aussagen des Einzelhandelskonzeptes zufolge ist es planeri-

sches Ziel der Stadt, einem Abwärtstrend im Nebenzentrum Alt-

Laatzen durch verstärkte Ansiedlungsbemühungen, insbesondere 
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durch Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten, entgegenzuwir-

ken.  

Die Ansiedlung der Betriebe des Planvorhabens ALDI, ACTION sowie 

einer Bäckerei mit einem Großteil an nahversorgungs- und zentren-

relevanten Sortimenten im zentralen Versorgungsbereich Alt-Laatzen 

geht entspricht den Zielen des Einzelhandelskonzeptes. 

Laut Einzelhandelskonzept sind die uneingeschränkte Ansiedlung 

und Erweiterung nahversorungsrelevanter, zentrenrelevanter sowie 

nicht-zentrenrelevanter Sortimente im Nebenzentrum Alt-Laatzen 

möglich und gewünscht. 

Durch die Planvorhaben können ebenso Angebotslücken gefüllt 

werden. 

 

Das Planvorhaben entspricht in vollem Umfang den Zielen des Ein-

zelhandelskonzeptes. 
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6 Vereinbarkeit mit der Raumordnung

Die Beurteilung der raumordnerischen Verträglichkeit der Planvor-

haben zur Verlagerung des ALDI-Lebensmitteldiscounters mit Ver-

kaufsflächenerweiterung und eines ACTION-Marktes erfolgt unter 

Beachtung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung in Nie-

dersachsen. Insbesondere die am 24.01.2017 beschlossene Ände-

rung des Landesraumordnungsprogramms (LROP) Niedersachsen ist 

im Rahmen der Abwägung des Planvorhabens zu berücksichtigen. 

Die Stadt Laatzen ist als ein Mittelzentrum definiert. Somit sind die 

Einzelhandelsangebote an der mittelzentralen Versorgungsfunktion 

auszurichten. Für Mittelzentren gilt das Entwicklungsziel, zentralörtli-

che Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf vorzu-

halten. 

Die im Zusammenhang mit dem konkret zu prüfenden Vorhaben in 

Laatzen zu berücksichtigenden Vorgaben sind: 
 

Kongruenzgebot 

„In einem Mittel- oder Oberzentrum darf das Einzugsgebiet eines 

neuen Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine periodischen 

Sortimente den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Ab-

schnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 8 und 9 als Kongruenzraum nicht we-

sentlich überschreiten (Kongruenzgebot grundzentral).“ (Abschnitt 

2.3, Ziffer 03, Satz 2) 

„In einem Mittel- oder Oberzentrum soll das Einzugsgebiet eines 

neuen Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine aperiodischen 

Sortimente den maßgeblichen Kongruenzraum nicht wesentlich 

überschreiten (Kongruenzgebot aperiodisch mittel- und oberzent-

ral).“ Abschnitt 2.3, Ziffer 03, Satz 3) 

Der Vorhabenstandort befindet sich in der Stadt Laatzen, welche 

gemäß LROP die Funktion eines Mittelzentrums wahrnimmt. In Be-

zug auf nahversorgungsrelevante Sortimente hat Laatzen die rau-

mordnerische Aufgabe der Versorgung der eigenen Bevölkerung. 

Demnach ist für die Erfüllung des Kongruenzgebotes im vorliegen-

den Fall maßgeblich, dass nicht mehr als 30 % des Umsatzes der 

nahversorgungsrelevanten Sortimente der erweiternden bzw. neu 

ansiedelnden Märkte aus Kaufkraft von außerhalb der Stadt Laat-

zen stammen darf. 

Nicht mehr als 30 % des Umsatzes der aperiodischen Sortimente 

darf aus Kaufkraft von außerhalb des Kongruenzraumes stammen. 

Die Prognose zur Kaufkraftherkunft des Planvorhabens sind der 

nachfolgenden Abb. 16 zu entnehmen. Als Worst-Case-Annahme 

wurde auch in den aperiodischen Sortimenten das Laatzener 

Stadtgebiet als Bewertungsraum angenommen. Ein abgegrenzter 

Kongruenzraum liegt für die Stadt Laatzen derzeit nicht vor, dieser 

wird allerdings mindestens das Laatzener Stadtgebiet umfassen. 
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Abb. 16: Kaufkraftherkunft des Planvorhabens 

 
Quelle: cima 2017 

Der prognostizierte Umsatz des Planvorhabens beträgt ca. 8,5 Mio. 

€. Die Umsatzschätzung trägt dem Worst-Case-Ansatz Rechnung. 

Auf Kaufkraft aus Laatzen würden über alle Sortimente rd. 87,7 % 

des Umsatzes entfallen. Dies entspricht einer Kaufkraftbindungsquo-

te von ca. 4,1 %. Aus Kaufkraft von außerhalb des Laatzener 

Stadtgebietes würde über alle Sortimente betrachtet rd. 12,3 % 

des Umsatzes stammen.  

Mit einem Umsatzanteil von rd. 11,9 % im Sortiment Nahrungs- 

und Genussmittel bzw. 10,6 % im Sortiment Drogerie- und Parfü-

meriewaren liegen die Anteile der sortimentsbezogenen nahversor-

gungsrelevanten Umsätze von außerhalb des Laatzener Stadtgebie-

tes deutlich unter der 30 %-Schwelle.  

In den aperiodischen Sortimentsgruppen erreicht mit 15,9 % des 

sortimentsbezogenen Umsatzes die Sortimentsgruppe Glas, Porzel-

lan, Keramik, Hausrat die höchste Quote von außerhalb des 

Laatzener Stadtgebietes.  

Auch für das Vorhaben in seiner Gesamtheit wird die 30 %-

Schwelle mit einem Umsatzanteil von 12,3 % von außerhalb der 

Stadt Laatzen deutlich unterschritten. 

 

Das Kongruenzgebot des LROP wird somit erfüllt. 

 

Konzentrationsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen 

Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig.“ (Ab-

schnitt 2.3, Ziffer 04) 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm Region Hannover 2016 wird 

in Abschnitt 2.2, Ziffer 04 das zentrale Siedlungsgebiet wiefolgt de-

finiert: 

„Die standortbezogene Festlegung der Mittelzentren umfasst fol-

gende Stadtteile, die als „zentrale Siedlungsgebiete“ festgelegt 

sind: […] 

 in der Stadt Laatzen: Laatzen mit Laatzen-Mitte, Grasdorf, Alt-

Laatzen, Rethen und Gleidingen mit Ausnahme des Gewerbege-

bietes Rethen-Ost“ 

in Mio. € in %

Laatzen 87,5 6,4 5,6 88,1

sonstige Orte 0,8 11,9

Summe 6,4 100

Laatzen 12,4 3,3 0,4 89,4

sonstige Orte 0,0 10,6

Summe 0,5 100

Laatzen 20,2 0,9 0,2 87,1

sonstige Orte 0,0 12,9

Summe 0,2

Laatzen 2,2 7,9 0,2 86,8

sonstige Orte 0,0 13,2

Summe 0,2

Laatzen 2,3 5,5 0,1 84,3

sonstige Orte 0,0 15,7

Summe 0,2

Laatzen 3,4 16,5 0,6 84,1

sonstige Orte 0,1 15,9

Summe 0,7

Laatzen 9,3 1,0 0,1 89,2

sonstige Orte 0,0 10,8

Summe 0,1

Laatzen 182,6 4,1 7,5 87,7

sonstige Orte 1,0 12,3

Summe 8,5 100

Potenzial-

bindung

in % 

Umsatzanteil

Nahrungs- und 

Genussmittel

Drogerie- und 

Parfümeriewaren

Vorhaben 

insgesamt 

(ink l. 

Randsortimente)

Ort der

Kaufkraftherkunft

Kaufkraft-

potenzial

in Mio. €

Bekleidung, 

Wäsche

Schreibwaren

Spielwaren

Glas, Porzellan, 

Keramik, Hausrat

Baumarktartikel
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Der Planvorhabenstandort liegt im Zentrum des Stadtteils Alt-

Laatzen und damit innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes der 

Stadt Laatzen. 

Abb. 17: Ausschnitt der zeichnerischen Darstellung des RROPs 

 
Quelle:  RROP Region Hannover 2016 

Bearbeitung: cima 2017 

Das Konzentrationsgebot wird damit erfüllt. 

  

Vorhabenstandort
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Integrationsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentren-

relevant sind, sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten La-

gen zulässig (Integrationsgebot). Diese Flächen müssen in das Netz 

des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein.“ (Abschnitt 

2.3, Ziffer 05, Satz 1 und 2) 

Das Integrationsgebot verfolgt im Kern das Ziel, die Funktionsfähig-

keit der bestehenden zentralen Versorgungsbereiche zu erhalten 

und nicht durch eine unverhältnismäßige Stärkung der nicht-

integrierten Lagen in ihrer Versorgungsaufgabe zu beeinträchtigen.  

Als städtebaulich integriert gelten nur Lagen, die im engen räumli-

chen und funktionalen Zusammenhang mit zentralen Versorgungs-

bereichen im Sinne des § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a BauGB ste-

hen. 

Der Vorhabenstandort befindet sich in städtebaulich integrierter La-

ge innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Nebenzentrum Alt-

Laatzen. Unmittelbar am Vorhabenstandort gibt es einen ÖPNV-

Anschluss an der Hildesheimer Straße. 

Das städtebauliche Integrationsgebot wird somit erfüllt. 
 

Abstimmungsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen.“ (Abschnitt 2.3, 

Ziffer 07, Satz 1) 

Es ist anzunehmen, dass im Rahmen der Bauleitplanung für das 

Vorhaben eine Beteiligung der Nachbarkommunen im üblichen 

Rahmen stattfindet. Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen der 

Planvorhaben liegt durch diese Untersuchung eine Grundlage vor. 

Bei Einhaltung der im Rahmen der Bauleitplanung üblichen Beteili-

gungen kann das Abstimmungsgebot eingehalten werden.

Beeinträchtigungsverbot 

„Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 

Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungs-

standorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 

dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich be-

einträchtigt werden.“ (Abschnitt 2.3, Ziffer 08) 

Eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines zent-

ralen Versorgungsbereiches durch die Planvorhaben ist nicht zu 

erwarten. Die Umsatzumverteilungsquoten liegen allesamt unterhalb 

des abwägungsrelevanten Bereichs. 

 

Das Planvorhaben steht mit dem Beeinträchtigungsverbot im Ein-

klang. 
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7 Abschließende Bewertung und Empfehlung

In diesem Gutachten wurden die Verträglichkeit der Verlagerung 

und Erweiterung eines ALDI-Lebensmitteldiscounters sowie die Neu-

ansiedlung eines ACTION-Marktes und einer Bäckerei untersucht. 

Der Vorhabenstandort befindet sich im Nebenzentrum Alt-Laatzen 

in siedlungsstrukturell und städtebaulich integrierter Lage. Die 

verkehrliche Erreichbarkeit des Vorhabenstandortes ist über Hildes-

heimer Straße sowie Kronsbergstraße zudem als sehr gut zu be-

zeichnen. 

Die ökonomische Wirkungsprognose zeigt, dass die Planvorhaben in 

den untersuchten zentralen Versorgungsbereichen weitestgehend 

Umverteilungseffekte in nicht abwägungsrelevantem Umfang erzeu-

gen würden. Einzig die Wettbewerbssituation innerhalb des zentra-

len Versorgungsbereichs Nebenzentrum Alt-Laatzen würde zuneh-

men. Da sich der geplante Standort allerdings ebenfalls innerhalb 

des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereichs befindet, ist nicht 

davon auszugehen, dass eine Beeinträchtigung der Funktionsfähig-

keit des ZV Nebenzentrum Alt-Laatzen erfolgen würde. Im Gegenteil 

würde die Funktionsfähigkeit des Zentrums mittel- bis langfristig 

gesichert. Somit unterbleibt ein Umschlagen von absatzwirtschaftli-

chen auf städtebauliche Auswirkungen. 

Damit wäre keines der Zentren im Untersuchungsgebiet negativen 

Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausgesetzt. Eine 

Gefährdung der wohnungsnahen Nahversorgung durch das Planvor-

haben besteht ebenfalls nicht. 

Das Planvorhaben der Verlagerung und Verkaufsflächenerweiterung 

eines ALDI-Marktes sowie die Neuansiedlung eines ACTION-Marktes 

und einer Bäckerei können in dem geplanten Verkaufsflächenum-

fang daher als verträglich eingestuft werden. 

Das Vorhaben erfüllt darüber hinaus die im LROP vorgegebenen 

Kriterien für die Zulässigkeit der Verkaufsflächenansiedlung eines 

großflächigen Planvorhabens mit zentrenrelevantem Hauptsortiment. 

 

Die cima empfiehlt daher die Umsetzung des Planvorhabens. 
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8 Anhang

Abb. 18: Die von der cima differenzierten Betriebstypen 

 

Fachgeschäft 

Sehr unterschiedliche Verkaufsflächengrößen, branchenspezialisiert, 

tiefes Sortiment, in der Regel umfangreiche Beratung und Kunden-

service.  

Fachmarkt 

Großflächiges Fachgeschäft mit breitem und tiefem Sortimentsange-

bot, in der Regel viel Selbstbedienung und Vorwahl, häufig knappe 

Personalbesetzung.  

Supermarkt (Lebensmittel-Vollsortimenter) 

Ca. 400 bis 1.500 qm Verkaufsfläche, Lebensmittelvollsortiment in-

klusive Frischfleisch, in der Regel ab 800 qm Verkaufsfläche bereits 

zunehmender Non-Food-Anteil. 

Lebensmittel-Discounter 

Meist Betriebsgrößen zwischen ca. 700 und 1.400 qm Verkaufsflä-

che, ausgewähltes, spezialisiertes Sortiment mit geringer Artikelzahl, 

grundsätzlich ohne Bedienungsabteilungen.  

Fachmarktzentrum 

Großflächige Konzentration mehrerer Fachmärkte verschiedener 

Branchen, i.d.R. kombiniert mit einem Verbrauchermarkt und/oder 

einem Lebensmittel-Discounter, periphere Lage, viele Parkplätze.  

 

 

Quelle: cima 2017 

 

 

 

Verbrauchermarkt 

Verkaufsfläche ca. 1.500 bis 5.000 qm, Lebensmittelvollsortiment 

und mit zunehmender Fläche ansteigender Anteil an Non-Food-

Abteilungen (Gebrauchsgüter).  

SB-Warenhaus 

Verkaufsfläche über 5.000 qm, neben einer leistungsfähigen Le-

bensmittelabteilung umfangreiche Non-Food-Abteilungen, Standort 

häufig peripher, großes Angebot an eigenen Kundenparkplätzen.  

Warenhaus 

In der Regel Verkaufsflächengröße über 3.000 qm, Lebensmittelab-

teilung, breites und tiefes Sortiment bei den Non-Food-Abteilungen, 

in der Regel zentrale Standorte. 

Kaufhaus 

In der Regel Verkaufsflächen über 1.000 qm, breites und tiefes 

Sortiment, im Gegensatz zum Warenhaus meist mit bestimmtem 

Branchenschwerpunkt.  

Shopping-Center 

Großflächige Konzentration vieler Einzelhandelsfachgeschäfte diver-

ser Branchen, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe i.d.R. unter 

einem Dach, oft ergänzt durch Fachmärkte, Kaufhäuser, Warenhäu-

ser und Verbrauchermärkte; großes Angebot an Kundenparkplätzen; 

i.d.R. zentrale Verwaltung und Gemeinschaftswerbung. 

 




